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Beratungsfolge               Termin                Beratungsaktion 

Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen 06.04.2022 beschließend 

Gemeindevorstand der Gemeinde Aarbergen 27.04.2022 beschließend 

Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen 19.05.2022 beschließend 
 
 
Mittelverschiebung für Baumaßnahmen auf dem Friedhof im OT Hausen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen beschließt gemäß §100 Abs. 1 HGO Haushalts-
mittel außerplanmäßig zur Sanierung der Friedhofwege auf dem Friedhof im OT Hausen über Aar 
in Höhe von 19.000.00€ bereit zustellen. Die Deckung erfolgt über den Wegfall der Maßnahmen zur 
Herstellung der Treppenwege „Alteberg und Sonnenhang“.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine Ausgaben zu leisten: ☐ 
Haushaltsmittel stehen im Haushalt bereit: ☐ 
Produkt/Sachkonto:  
Haushaltsansatz €:  
Bereits ausgegeben €:  
Noch vorhanden €:  
Haushaltsmittel stehen nicht bereit: ☒ 
Einstellung muss im Nachtrag erfolgen: Üpl: ☐ Apl: ☐ 
Produkt/Sachkonto: 21304.0960010 – I213043002 
Evtl. Stellungnahme: 
Aus dem Haushaltjahr 2021 werden für die Maßnahme „Treppenweg Sonnenhang/Alteberg (Hau-
sen)“ Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 60.000,00 € nach 2022 übertragen. Dagegen ste-
hen im Haushaltsplan 2022 allerdings Einzahlungsermächtigungen aus IKEK-Förderung für die 
geplante Maßnahme in Höhe von 21.000,00 €. Nach Rücksprache mit dem FB2 können für die 
Wegeherstellung auf einem Friedhof keine Fördermittel aus IKEK abgerufen werden, da ein 
Friedhof zur Daseinsvorsorge zählt. Somit stehen hier nur Mittel in Höhe von 39.000,00 € zur Ver-
fügung.  
Für die Maßnahme „Treppenweg Alteberg/Struthweg“ stehen in 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 
19.000 € (Auszahlung 40.000,00 € abzgl. Einzahlung 21.000,00 €) zur Verfügung. 
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Insgesamt stehen also Ermächtigungen und Ansätze in Höhe von 58.000,00 € zur Verfügung, 
die zur Deckung herangezogen werden können.  
Da es sich nicht um die ursprünglich geplanten Maßnahmen handelt und die Erheblichkeitsgrenze 
von 10.000,00 € überschritten ist, muss die Gemeindevertretung nach §100 HGO eine außer-
planmäßige Auszahlung beschließen. Ebenfalls ist von der Gemeindevertretung eine Mittelver-
schiebung wie folgt zu beschließen: 
von I212013002 „Treppenweg Sonnenhang/Alteberg (Hausen)“ 39.000,00 € (Ermächtigung 2021) 
von I212013003 „Treppenweg Alteberg/Struthweg (Hausen) 19.000,00 € (Ansatz 2022) 
nach I213043002 „Wegeherstellung Friedhof Hausen“ 58.000,00 €“ 
 
Bitte vor Abstimmung in den Beschlussvorschlag aufnehmen. 
  
Finanzielle Bewertung des Fachbereiches erfolgt: ☒ 

 
gez. Jasmin Metz 
stellv. Leitung Fachbereich 3 - Fi-
nanzen 
Datum: 30.03.2022 

 
 
 
Begründung: 
 
Der Ortsbeirat Hausen hat die Mittelumschichtung der Treppenwege (Alteberg, Sonnenhang) in 
Hausen zur Sanierung der Wegefläche auf dem Friedhof beim Gemeindevorstand beantragt. Die-
sem Antrag wurde seitens des GV statt gegeben. Der Ortsvorsteher Harald Thorn und das Ortsbei-
ratsmitglied Dieter Wolf haben gemeinsam mit dem Unterzeichner verschiedene Möglichkeiten der 
Wegeherstellung beplant, besprochen und kalkuliert. Die nun zur Ausführung kommende Planung 
ist vergleichbar mit der Ausführung auf dem Friedhof im OT Kettenbach. In den, im angehängten 
Plan in violett dargestellten Fläche, werden die alten Rasenkantsteine entfernt, die Wegefläche 
wird ausgeschachtet. Anschließend neue Randsteine in Beton versetzt und die Wegefläche mit Mi-
neralgemisch aufgebaut. Die wassergebundene Deckschicht wird abschließend auf den violetten 
Flächen, und auf den in Türkis dargestellten Flächen aufgebracht. Der Gemeindevorstand hat in 
seiner Sitzung am 27.04.22 die Vergabe an den günstigst Bietenden unter Vorbehalt der Mittelbe-
reitstellung durch die Gemeindevertrtetung erteilt. 
 
 
Sachliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt: 
 

☒ 
 

gez. Alexander Lorch 
Datum: 20.04.2022 

Rechtliche Bewertung des Fachbereiches erfolgt: 
 

☒ 
 

gez. Alexander Lorch 
Datum: 20.04.2022 

 Vorlage gesehen und zur Beschlussfassung ein-
gebracht: 
 

☒ 
 

gez. Matthias Ru-
dolf 
Bürgermeister 
Datum: 20.04.2022 

 

 
 
 
 
Anlage(n): 

(1) Flächenübersicht 
 
 




